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 Vergabenummer 2026-OAK-AA-14 

Baumaßnahme   

Neubau von OP-Sälen in 
Modulbauweise - Elektroarbeiten 
-  

  

Leistung   

Neubau von OP- Sälen in Modulbauweise 

 

 

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN 

 

1 Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B) 

1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen): 

 Mit der Ausführung ist zu beginnen 

 X 
 

am 26.11.2026 

  
 

spätestens _____ Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens. 

  
 

in der _____ KW _____ ,spätestens am letzten Werktag dieser KW. 

  
 

innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 
Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum 
____________ zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt 
hiervon unberührt. 

  
 

nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn. 

 Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) 

 X 
 

am 26.03.2027 

  
 

innerhalb von _____ Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den 
Ausführungsbeginn. 

  
 

in der _____ KW _____, spätestens am letzten Werktag dieser KW. 

  
 

in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist. 

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind: 

 X 
 

vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn 

 X 
 

vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung 

  
 

folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen 

   
 

aus dem beigefügten Bauzeitenplan: 

   _______________ 

   
 

_______________ 

    

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B) 

2.1 Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten 
Einzelfristen oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs 
zu zahlen: 

  
 

____________ € (ohne Umsatzsteuer) 

 X 
 

0,15 v.H. der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; 
Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. 
Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als 
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu 
diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. 

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt ____________________ Prozent der im 
Auftragsschreiben genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der 
Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in 
Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der 
den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. 
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2.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter 
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die 
Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet. 

  

3 Zahlung (§ 16 VOB/B) 

 Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für die 
Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16 
Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlängert auf ____________________ Tage. 

  

4 Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B) 

  

 
 

Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet. 

X 
 

Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit 
für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne 
Nachträge) zu leisten. 

  

5 Sicherheitsleistung für Mängelansprüche 

  

 
 

Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet. 

X 
 

Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen 
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). 

  

6 Bürgschaften (§ 17 VOB/B) 

 Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des 
Auftraggebers zu verwenden, und zwar für 

 - die Vertragserfüllung das Formblatt „Vertragserfüllungsbürgschaft“ 

 - die Mängelansprüche das Formblatt „Mängelansprüchebürgschaft“ 

 - vereinbarte Vorauszahlungen und 
Abschlagszahlungen gem. § 16 Absatz 1 
Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt 

„Abschlagszahlungs-/ 
Vorauszahlungsbürgschaft“ 

  

7 Technische Spezifikationen 

 Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit 
denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, 
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, 
werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: “oder gleichwertig”, immer gleichwertige 
Technische Spezifikationen in Bezug genommen. 

  

8 Werbung 

  

 Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. 

  

9 Frei 
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10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen 

  
 

1.Die Ruhezeitenverordnungen der zuständigen Gemeinde bzw. des Bauvorhabens sind zu beachten! 

In der Regel sind zwischen 19.00 Uhr bis 7.30 Uhr und von 13.00 Uhr bis 14.30 Uhr 

lärmverursachende Arbeiten zu unterlassen.  

2. Die Terminvorgaben und der Ablaufrahmen nach beiliegendem Bauzeitenplan sind grundsätzlich 

einzuhalten und sind als Minimalforderung für die Besetzung der Baustelle anzusehen. 

Verzögerungen müssen durch umgehende Verstärkung der Baustellenbesetzung aufgeholt werden!  

3. Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Arbeiten zur Einrichtung der Baustelle über die örtlichen 

Verhältnisse zu informieren. 

4. Die Ausführung hat zügig und ohne Unterbrechung zu erfolgen.  

5. Die Vornahme notwendig werdender Sicherungsarbeiten der eigenen Leistungen gegen Frost und 

sonstige Witterungseinflüsse sowie Sicherungsarbeiten gegen Schäden, die durch andere am Bau 

beteiligte Unternehmen entstehen können.  

6. Die Durchführung von Sicherungsmaßnahmen zur Einhaltung polizeilicher, 

berufsgenossenschaftlicher und sonstiger amtlicher Vorschriften (wie Umweltschutz u.a.), welche die 

Baustelle betreffen.  

7. Der Auftragnehmer hat ferner alle notwendigen Unterlagen für die Anmeldungsanzeige, 

genehmigungs- und überwachungs- pflichtigen Anlagen an die Aufsichtsstellen bzw. 

Genehmigungsbehörden (z.B. Bauaufsicht, TÜV, Gewerbe- und Ordnungsamt) ohne Entgelt zu 

liefern. Alle behördlichen Abnahmen hat der Auftraggeber zu veranlassen. Die Abnahmegebühren 

trägt der Bauherr.  

8. Die für die Arbeiten des Auftragnehmers notwendige Bauleitung und verantwortliche 

Fachbauleitung. Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner 

Leistungen immer mindestens ein fließend deutschsprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der 

Baustelle anwesend ist.  

9. Bei Einreichung von Nachtragsangeboten sind diese fortlaufend (für jedes einzelne Gewerk extra) 

zu nummerieren, ebenso die Positionen. Diese sind außerdem mit dem Vorzeichen "N" zu versehen. 

Zusätzlich zu den Einheitspreisen sind die Maße anzugeben und die Summen auszuwerfen.  

10. Ein Anschlusspunkt für Baustrom und Bauwasser werden jeweils bauseits gestellt. Die Kosten des 

Verbrauchs trägt der Auftraggeber. Ausgenommen sind Verbrauchskosten für die Benutzung von 

Unterkünften des Auftragnehmers. Die Kosten hierfür sind in die Vorhalteposition der 

Baustelleneinrichtung mit einzukalkulieren. Benutzung von Wasser- und Energieanschlüssen (§ 4 Abs. 

4 VOB/B) Hierfür werden bei der Schlussrechnung folgenden Verrechnungssätze von der 

Netto-Abrechnungssumme abgezogen: Baustrom: 0,2% Bauwasser: 0,2% Sonstige 

Gemeinschaftskosten Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer folgende Leistung zur Verfügung: 

Hierfür werden bei der Schlussrechnung folgenden Verrechnungssätze von der 

Netto-Abrechnungssumme abgezogen: Bauleistungsversicherung: 0,01%  

11. Verteilung der Gefahr nach § 7 VOB/B: Vom Auftraggeber beigestellte Baustoffe hat der 

Auftragnehmer gegen Diebstahl und andere Schäden zu schützen. 

12. Die Gerüste dürfen, soweit sie am Bauwerk vorhanden sind, mit voller Verantwortung des 

Auftragnehmers benützt werden. Notwendige Änderungen und Ergänzungen, auch über den Rahmen 

der VOB hinaus, sind vom Auftragnehmer durchzuführen. 
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13.Der Auftragnehmer ist berechtigt, die vorgehaltenen sanitären Anlagen während der Bauzeit mit zu 

benutzen. 

14.Für die Einrichtung und Sicherung von Aufenthalts- bzw. Lagerräumen hat der Auftragnehmer 

selbst zu sorgen.  

15.Werden vom Auftragnehmer Schäden an der Leistung anderer Gewerke verursacht, so ist der 

Auftraggeber berechtigt, diese nach angemessener Frist auf Kosten des Verursachers beheben zu 

lassen.  

16. Die Einheitspreise des Angebots verstehen sich einschließlich Materiallieferungen, Nebenarbeiten 

und Erschwernissen, welche zur abnahmefähigen Erstellung jedes einzelnen Gewerkes erforderlich 

sind, auch wenn dies in den einzelnen Positionen nicht besonders erwähnt ist.  

17. Die Beanspruchung einzelner Räume im Bauobjekt für Werkzeug und Materiallagerung während 

der Bauzeit, kann nur nach vorheriger Rücksprache mit der örtlichen Bauaufsicht gestattet werden. 

Für die Sicherheit haftet jeder Auftragnehmer für sich allein. Werden die oben genannten Räume 

wegen des Baufortschritts benötigt, so sind sie nach Aufforderung durch die örtliche Bauaufsicht 

unverzüglich zu räumen.  

18. Für die ordnungsgemäße, regelmäßige Beseitigung des anfallenden Bauschutts und 

Verunreinigungen gemäß Abschnitt 4.1 der DIN 18299 (aktuelle Fassung) auf entsprechende 

Deponien hat jeder Unternehmer selbst zu sorgen. Die bauseitigen Container stehen dafür nicht zur 

Verfügung! Wird dieser Pflicht nicht entsprochen, so ist der Auftraggeber berechtigt, diese Reinigung 

und ordnungsgemäße Entsorgung selbst zu veranlassen. Die anfallenden Kosten werden auf die 

verursachenden Firmen umgelegt. Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- 

und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer 

sachgerechten Entsorgung zuzuführen. Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis 

einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind 

dem Auftraggeber vorzulegen.  

19. Systemleistungen sind ausschließlich mit den Materialien des gewählten Systemanbieters zu 

erbringen.  

20. Regiearbeiten und evtl. Nachtragsarbeiten dürfen nur nach vorhergehender Genehmigung durch 

den Auftraggeber oder dessen Bevollmächtigten ausgeführt werden. Über alle ausgeführten 

Regiearbeiten muss ein Nachweis unter Angabe der Art der Arbeiten, der dafür aufgewendeten 

Stunden, getrennt nach Art der Arbeitskräfte sowie des Materialverbrauchs u. des Maschinen- und 

Geräteeinsatzes erbracht werden.  

21. Entgegen dem § 17 Abs. 8 VOB/B wird vereinbart, dass die Sicherheit für Mängelansprüche 

(Bankbürgschaft) nach Ablauf der Gewährleistungsfrist zurückzugeben ist und nicht nach Ablauf von 2 

Jahren. 

 

 

 

 

 

 

 


